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Juristische Aspekte der
forensischen Altersdiagnostik auf
der Grundlage des § 42f SGB VIII

Einleitung

In Zeiten zahlenstarker grenzüberschrei-
tenderMigrationsbewegungenhatdie fo-
rensische Altersdiagnostik lebender Per-
sonen an Bedeutung gewonnen [3, 4,
11, 12, 14, 20, 24, 27, 35, 37]. Bei den
zu begutachtenden Personen handelt es
sich um Ausländer, die ihr Alter mut-
maßlich falsch angeben oder die es in
Einzelfällen selbst nicht genau kennen
und deren Alter juristisch von Bedeu-
tung ist. Eine Gruppe, die besonders im
Fokus des öffentlichen Interesses steht,
bilden die unbegleiteten minderjährigen
Ausländer. Seit 2009 stieg die Zahl der
jährlich nach Deutschland eingewander-
ten unbegleiteten minderjährigen Aus-
länder von knapp 2000 kontinuierlich
auf fast 12.000 im Jahr 2014 an. 2015
kam es zu einer sprunghaften Zunahme
auf gut 42.000 Personen. Das Maximum
wurde schließlich im Jahr 2016 mit bei-
nahe 45.000 eingewanderten unbegleite-
tenminderjährigen Ausländern erreicht.
2017 ging die Zahl im Vergleich zu 2016
umdieHälfteaufrund22.500zurück.Mit
rund 12.000 eingewanderten unbeglei-
teten minderjährigen Ausländern konn-
te 2018 ein weiterer Rückgang etwa auf
das Niveau von 2014 verzeichnet werden
[33].

Die Gründe für das Fehlen von aus-
sagekräftigen Ausweispapieren bei un-
begleiteten minderjährigen Ausländern
sind vielfältig. Zum einen findet in zahl-
reichen Herkunftsländern, insbesondere

Frau Prof. Dr. med. Heidi Pfeiffer zum 60.
Geburtstaggewidmet.

in Subsahara-Afrika und Südasien, kei-
ne amtliche Geburtsregistrierung statt
[28]. Da in einigen Ländern dem Ge-
burtsdatum keine besondere Bedeutung
beigemessen wird, sind dort auch häu-
figer Eintragungen in Geburtsurkunden
oder Ausweisen zu verzeichnen, die
nicht den Tatsachen entsprechen [18].
Außerdem können Ausweispapiere auf
der Flucht verlorengehen [9]. Hinzu
kommt, dass es für junge Migranten
starke Anreize für bewusst falsche Al-
tersangaben gibt. So resultiert aus der
besonderen Rechtsposition unbegleite-
ter Minderjähriger (Überstellungs- und
Rückführungsschutz, Inobhutnahme,
Jugendhilfeleistungen) das Risiko ei-
ner falschen Altersangabe [19, 25, 36].
Während die für tatsächlich Minderjäh-
rige vorgesehenen Privilegien ein Motiv
darstellen, ein niedrigeres als das tat-
sächliche Alter anzugeben, ist in einigen
Fällen (z.B. Menschenhandel, Zwangs-
prostitution, Kinderehen) auch mit zu
hohen Altersangaben zu rechnen [8, 19].

Im Gegensatz zu zahlreichen anderen
EU-Mitgliedsstaaten sind in Deutsch-
land für die primäre Altersbegutachtung
unbegleiteter und fraglich minderjähri-
ger Ausländer nicht die Asylbehörden
zuständig, sondern die Jugendämter.
Dies liegt daran, dass sie direkt nach der
Einreise zu entscheiden haben, ob sie
die jungen Menschen nach dem Kinder-
und Jugendhilferecht unterzubringen
und zu betreuen haben. Für andere
Behörden stellt sich die Altersfrage in
der Regel erst im weiteren Verwaltungs-
verfahren. Seit Inkrafttreten des § 42f
SGBVIII am01.11.2015 istdasVerfahren

zur Altersfeststellung von unbegleiteten
und fraglichminderjährigen Ausländern
durch Jugendämter in Deutschland ge-
setzlich geregelt [1, 10, 15, 17, 21, 26]. Da
das Ergebnis der Altersfeststellungen der
Jugendämter für andere Behörden oder
Gerichte nicht bindend ist, kommen in
Deutschland als Auftraggeber für Alters-
gutachten vonunbegleitetenund fraglich
minderjährigen Ausländern neben Ju-
gendämtern auch Ausländerbehörden,
Familiengerichte und Strafgerichte in
Betracht [5, 22, 23, 32].

Bei Vorliegen einer Rechtsgrund-
lage für Röntgenuntersuchungen oh-
ne medizinische Indikation empfiehlt
die internationale und interdisziplinäre
Arbeitsgemeinschaft für Forensische
Altersdiagnostik (AGFAD) für Alters-
begutachtungen bei Jugendlichen und
jungen Erwachsenen die Kombination
einer körperlichen Untersuchung mit
Anamneseerhebung, einer Röntgenun-
tersuchungderHandundeinerzahnärzt-
lichen Untersuchung mit Anfertigung
eines Orthopantomogramms. Bei abge-
schlossener Handskelettentwicklung soll
eine zusätzliche computertomographi-
sche Untersuchung der Schlüsselbeine
erfolgen [31, 32, 40].

Solange zumindest eines der unter-
suchten Entwicklungssysteme Skelettrei-
fe und Zahnentwicklung nicht ausgereift
ist, kann das wahrscheinlichste Alter der
begutachteten Person benannt werden.
Dieses wird auf der Grundlage der zu-
sammengefassten Einzeldiagnosen und
der kritischen Diskussion des konkreten
Einzelfalls ermittelt. Ist der zweifelsfreie
Nachweis des Überschreitens einer juris-
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tisch relevanten Altersgrenze erforder-
lich, kommt das sog. Mindestalterkon-
zept zur Anwendung. Das Mindestalter
ergibt sich aus dem Altersminimum der
verwendeten Referenzstudie für die fest-
gestellteMerkmalsausprägung.Es ist also
das Alter der jüngsten Person der Re-
ferenzpopulation, die das jeweilige Ent-
wicklungsstadium aufweist. Bei der Un-
tersuchung mehrerer Altersindikatoren
ist das höchste festgestellte Mindestalter
maßgeblich. Die Anwendung des Min-
destalterkonzepts stellt sicher, dass das
forensische Alter der begutachteten Per-
son keinesfalls zu hoch angegeben wird,
sondern praktisch immer unter dem tat-
sächlichen Alter liegt [32].

Die Zentrale Ethikkommission (ZE-
KO) bei der Bundesärztekammer veröf-
fentlichte am 30.09.2016 eine Stellung-
nahme zur medizinischen Altersschät-
zung bei unbegleiteten jungen Flüchtlin-
gen [41]. In ihrer Stellungnahme zwei-
felt die ZEKO die Geeignetheit und Zu-
verlässigkeitderAGFAD-Methodenzum
Nachweis von Volljährigkeit an, was zu
einer Verunsicherung altersdiagnostisch
tätiger Gutachter geführt hat.

Im Folgenden werden zunächst die
Rechtsgrundlagen der Inobhutnahme
unbegleiteter minderjähriger Ausländer
sowie der forensischen Altersdiagnostik
im Auftrag von Jugendämtern kurz dar-
gestellt. Der Schwerpunkt des Beitrags
liegt auf der sich anschließendenAnalyse
der Rechtsprechung zur medizinischen
Altersfeststellung auf der Grundlage des
§ 42f SGBVIII. Dabei wird insbesondere
auf die Zulässigkeit von Röntgenunter-
suchungen zur forensischen Altersdia-
gnostik sowie die juristische Bewertung
der AGFAD-Empfehlungen und der
ZEKO-Stellungnahme eingegangen, da
diese Aspekte für die Praxis der forensi-
schen Altersdiagnostik von besonderer
Relevanz sind.

Rechtsgrundlagen der Inobhut-
nahme und der medizinischen
Altersfeststellung

Unbegleitete minderjährige Ausländer
gelten mit Blick auf ihr Fluchtschicksal
sowie ihre häufig traumatischen Er-
fahrungen mit bewaffneten Konflikten
und Gewalt als besonders schützens-

wert. Dieser Schutzauftrag schlägt sich
in einer Inobhutnahme der jungen Men-
schen durch das Jugendamt sowie deren
jugendgerechten Unterbringung und
Betreuung mit speziellem Hilfsangebot
nieder. Voraussetzung dafür ist gemäß
§§ 42 I S. 1, 42a I S. 1 SGB VIII, dass
es sich bei den Schutzbedürftigen tat-
sächlich um Kinder oder Jugendliche im
Sinne des § 7 I Nr. 1 und 2 SGBVIII han-
delt. Daraus folgt, dass eine (vorläufige)
Inobhutnahme Volljähriger rechtswidrig
ist.1 Dennoch gibt es Stimmen, die die
Durchführung sozialrechtlicher Maß-
nahmen am individuellen Bedarf des
Betroffenen und nicht an dessen Alter
orientieren möchten [21]. Diese Auf-
fassung wird auf die Annahme gestützt,
dass sich eine Bedarfsanpassung der
Kinder- und Jugendhilfe positiv auf die
persönliche Entwicklung und Fähigkeit
zur Integration auswirke. Dementgegen
betontdasBundesverwaltungsgerichtdie
Wichtigkeit der Feststellung derMinder-
jährigkeit zum Schutz des Kindeswohls.2
Nur so könne die getrennte Unterbrin-
gung von jungen Erwachsenen und
Kindern und Jugendlichen sichergestellt
werden.3 Diese Trennung ist essenzi-
ell, um den kindlichen Bedürfnissen
der Minderjährigen gerecht zu werden.
Eine Konfrontation der in den Jugend-
einrichtungen wohnenden Kinder und
Jugendlichen mit den Problemen, Ver-
haltensweisen und Lebensgeschichten
reiferer, junger Erwachsener könnte ihr
Wohl empfindlich stören. Auch dasOVG
Bremen und das VG Freiburg führen an,
dass die an die vorläufige Inobhutnahme
geknüpften rechtlichen und tatsächli-
chen Vorteile im Dienst des Minderjäh-
rigenschutzes stünden und mithin nur
Minderjährigen zugutekommen sollten.4

Insgesamt zeigt sich, dass die Inobhut-
nahme eines Volljährigen aus drei Grün-

1 BVerwG,Beschl. v.26.04.2018–5C11/17, juris
Rn. 29; Bayerischer VGH, Beschl. v. 16.08.2018
– 12 CS 16.1550, juris Rn. 13; Bayerischer VGH,
Beschl.v.23.09.2014–12CE14.1833, jurisRn.21.
2 BVerwG,Beschl. v.26.04.2018–5C11/17, juris
Rn.32.
3 ebd.
4 OVG Bremen, Beschl. v. 22.02.2016 – 1 B
303/15, juris Rn. 11; VG Freiburg, Beschl. v.
04.05.2015–4K804/15.

den vermieden werden sollte [17]: Ers-
tens könnten Volljährige, die in Einrich-
tungen des Jugendamtes untergebracht
werden, mit den von ihnen mitgebrach-
ten Problemen selbst eine Gefahr für das
Wohl der dort wohnenden Kinder und
Jugendlichen darstellen. Zweitens fehlt
das Geld, das Jugendämter für Erwach-
sene ausgeben, bei den Kindern und Ju-
gendlichen. Und drittens dürfen Jugend-
ämter den Kinder- und Jugendhilfeetat
nur für die im SGB VIII vorgesehenen
Zwecke nutzen.Wenn erkennbar ist, dass
ein junger Mensch bereits volljährig ist,
kann es in Einzelfällen sogar eine Straf-
tat (Untreue) darstellen, wenn gleich-
wohl Gelder aus diesem Etat zugunsten
desVolljährigen ausgegebenwerden. Die
Minderjährigkeit ist daher in jedem Fall
zuüberprüfen,sofernsienichtoffensicht-
lich ist.

Mit dem § 42f SGB VIII wurde das
Verfahren zur Altersfeststellung von
unbegleiteten und fraglich minderjäh-
rigen Ausländern durch Jugendämter
in Deutschland gesetzlich geregelt. Der
Gesetzestext lautet:

„§ 42f SGB VIII Behördliches Verfah-
ren zur Altersfeststellung
1. 1Das Jugendamt hat im Rahmen der

vorläufigen Inobhutnahme der aus-
ländischen Person gemäß § 42a deren
Minderjährigkeit durch Einsichtnah-
me in deren Ausweispapiere festzu-
stellen oder hilfsweise mittels einer
qualifizierten Inaugenscheinnahme
einzuschätzen und festzustellen. 2§ 8
Absatz 1 und § 42 Absatz 2 Satz 2 sind
entsprechend anzuwenden.

2. 1Auf Antrag des Betroffenen oder sei-
nes Vertreters oder von Amts wegen
hat das Jugendamt in Zweifelsfällen
eine ärztliche Untersuchung zur Al-
tersbestimmung zu veranlassen. 2Ist
eine ärztliche Untersuchung durch-
zuführen, ist die betroffene Person
durch das Jugendamt umfassend
über die Untersuchungsmethode
und über die möglichen Folgen der
Altersbestimmung aufzuklären. 3Ist
die ärztliche Untersuchung von Amts
wegen durchzuführen, ist die be-
troffene Person zusätzlich über die
Folgen einer Weigerung, sich der
ärztlichen Untersuchung zu unterzie-
hen, aufzuklären. Die Untersuchung
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darf nur mit Einwilligung der betrof-
fenen Person und ihres Vertreters
durchgeführt werden. 4Die §§ 60, 62
und 65 bis 67 des Ersten Buches sind
entsprechend anzuwenden.

3. 1Widerspruch und Klage gegen die
Entscheidung des Jugendamts, auf-
grund der Altersfeststellung nach
dieser Vorschrift die vorläufige In-
obhutnahme nach § 42a oder die
Inobhutnahme nach § 42 Absatz 1
Satz 1 Nummer 3 abzulehnen oder zu
beenden, haben keine aufschiebende
Wirkung. 2Landesrecht kann bestim-
men, dass gegen diese Entscheidung
Klage ohne Nachprüfung in einem
Vorverfahren nach § 68 der Ver-
waltungsgerichtsordnung erhoben
werden kann.“

Zulässigkeit von Röntgenun-
tersuchungen zur forensischen
Altersdiagnostik

Die in § 42f II S. 1 SGB VIII verankerte
ärztliche Untersuchung zur Altersbegut-
achtung wird in der Gesetzesbegrün-
dung näher ausgelegt. Demnach sind
bei der medizinischen Untersuchung
im Inobhutnahmeverfahren die scho-
nendsten und zuverlässigsten Methoden
anzuwenden.5 Genitaluntersuchungen
schließt der Gesetzgeber aus.6 Damit
greift er die Auflagen aus Art. 25V
der Richtlinie 2013/32/EU zu gemein-
samen Verfahren für die Zuerkennung
und Aberkennung des internationalen
Schutzes des Europäischen Parlaments
und des Rates auf [26]. Nach herrschen-
der Meinung in der Rechtsprechung
erfordert die in § 42f II S. 1 SGB VIII
normierte „ärztliche Untersuchung“,
gerade weil sie mit den „zuverlässigs-
ten Methoden“ durchzuführen ist, auch
Röntgenuntersuchungen.7 Auch nach
Auffassung von Vertretern der juristi-
schen Fachliteratur umfasst der in § 42f

5 BT-Drs.18/6392S.21.
6 ebd.
7 OVGBremen,Beschl. v.04.06.2018–1B53/18,
juris Rn. 38;OVGBremen,Beschl. v. 04.06.2018–
1 B 82/18, juris Rn. 29; Bayerischer VGH, Beschl.
v. 05.04.2017 – 12 BV 17.185, juris Rn. 42; VG
Minden, Beschl. v. 13.06.2017 – 10K 240/15.A,
jurisRn.54.
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Juristische Aspekte der forensischen Altersdiagnostik auf der
Grundlage des § 42f SGB VIII

Zusammenfassung
Seit Inkrafttreten des § 42f SGB VIII am
01.11.2015 ist das Verfahren zur Altersfest-
stellung von unbegleiteten und fraglich
minderjährigen Ausländern durch Jugend-
ämter in Deutschland gesetzlich geregelt.
Hiernach hat das Jugendamt die Minderjäh-
rigkeit zunächst durch Einsichtnahme in die
Ausweispapiere des jungen Menschen zu
prüfen. Fehlen gültige Ausweispapiere, oder
sind die in ihnen enthaltenen Geburtsdaten
zweifelhaft, haben Jugendamtsmitarbeiter
die Minderjährigkeit mittels einer qualifi-
zierten Inaugenscheinnahme zu beurteilen.
Lässt sich auch dadurch eineMinderjährigkeit
nicht zweifelsfrei ausschließen, hat das
Jugendamt eine ärztliche Untersuchung
zur Altersfeststellung zu veranlassen. Eine
Analyse der einschlägigen Rechtsprechung
sowie der juristischen Fachliteratur ergab,
dass Röntgenuntersuchungen zur forensi-
schen Altersdiagnostik auf der Grundlage
des § 42f SGB VIII nicht nur zulässig sind,
sondern diese auch ausdrücklich eingefordert
werden. Die Rechtsprechung erkennt zudem

die medizinischenUntersuchungen nach den
Empfehlungen der Arbeitsgemeinschaft für
Forensische Altersdiagnostik (AGFAD) zur
Altersdiagnostik unbegleiteterminderjähriger
Ausländer als rechtlich zulässige, valide
und zumutbare Methode an. Der von der
Zentralen Ethikkommission (ZEKO) bei der
Bundesärztekammer vertretenen Auffassung,
dass die von der AGFAD empfohlenen
Methoden nicht geeignet seien, Volljährigkeit
hinreichend zuverlässig nachzuweisen,
wird von der Rechtsprechung nicht gefolgt.
Vielmehr wird darauf verwiesen, dass durch
die Anwendung des Mindestalterkonzepts
die von der ZEKO geäußerten Bedenken
hinsichtlich der Schwankungsbreiten
medizinischer Untersuchungen ausgeräumt
werden.

Schlüsselwörter
Unbegleiteter minderjähriger Ausländer ·
Altersschätzung · Begutachtung · AGFAD-
Empfehlungen · Röntgen

Legal aspects of forensic age diagnostics on the basis of § 42f
German Social Code (SGB) VIII

Abstract
Since coming into effect on 1 November 2015,
article 42f of the German Social Code VIII (SGB
VIII) governs the process for age assessment
that youth welfare offices in Germany
follow in order to determine whether an
unaccompanied foreign national is a minor. In
accordance with this, the youth welfare office
first has to check the identificationdocuments
of the young person. If valid identification
documents are missing, or if the dates of
birth contained in them are doubtful, youth
welfare employeesmust assess the underage
status by means of a professional visual
inspection. In cases where a professional
visual inspection cannot conclusively exclude
the underage status, a medical examination
must be arranged by the youth welfare office.
An analysis of the relevant legislature and
legal literature on medical age assessment
found that X-ray examinations for forensic age
diagnostics on the basis of article 42f SGB VIII
are not only admissible but explicitly called

for. The legislature, moreover, recognizes
medical examinations for age diagnostics
of unaccompaniedminors according to the
recommendations of the Study Group on
Forensic Age Diagnostics (AGFAD) as a legally
admissible, valid and reasonable method.
The legislature does not concur with the
opinion held by the Central Ethics Committee
(ZEKO) at the German Medical Association
that the methods recommended by AGFAD
would not be suitable to prove majority age
with sufficient reliability. In fact, applying the
minimum age concept is referenced as being
suited to dispel the concerns over the margin
of error of medical examinations raised by the
ZEKO.

Keywords
Unaccompaniedminor · Age assessment ·
Expert opinion · AGFAD recommendations ·
X-ray
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II S. 1 SGB VIII normierte Begriff der
„ärztlichen Untersuchung“ das Röntgen
vonKörperteilenzurAltersbegutachtung
[17, 38].

Das OVG Bremen weist darauf hin,
dass sich eine ablehnende Haltung des
Gesetzgebers gegenüber Röntgenunter-
suchungen zur Altersbegutachtung nicht
aus der Gesetzesbegründung entnehmen
lasse.8 Das Gericht erläutert ferner, dass
Röntgenuntersuchungen im Gegenteil
bereits vor Erlass des § 42f SGB VIII
in der Rechtsprechung anerkannt ge-
wesen sind.9 So z.B. im Beschluss des
OVG NRW vom 29.09.2014 oder im
Beschluss des OVG Berlin-Brandenburg
vom 29.08.2012.10 Die Gesetzesbegrün-
dung enthält zudem, mit Ausnahme
der Genitaluntersuchungen, keine me-
thodischen Beschränkungen – Rönt-
genuntersuchungen sind daher nicht
ausgeschlossen.11 Ohnehin müssen, so
bereits das OVG NRW im Jahre 2005,
die zum Nachweis der Minderjährigkeit
erforderlichen Untersuchungsmethoden
im Ermessen des Sachverständigen, al-
so des Arztes, liegen.12 Zwar existieren
auch einzelne Urteile, die sich gegen
Röntgenuntersuchungen mit dem Ziel
der Altersbeurteilung aussprechen. Die-
se stammen aber aus früheren Jahren.13
Seit Inkrafttreten des § 42f SGB VIII
am 01.11.2015 existiert jedoch eine
anerkannte gesetzliche Ermächtigungs-
grundlage für die Durchführung von
Röntgenuntersuchungen zur Altersbe-
gutachtung. § 119 StrlSchV in Verbin-
dung mit § 83 StrlSchG (analog §§ 23,
25 der alten Röntgenverordnung), wel-
che den Einsatz von Röntgenstrahlung
nur bei Vorliegen einer medizinischen
Indikation oder „in sonstigen durch
Gesetz vorgesehenen oder zugelassenen

8 OVGBremen,Beschl. v.04.06.2018–1B82/18,
jurisRn.20.
9 ebd.
10 Siehe OVGNRW, Beschl. v. 29.09.2014 – 12 B
923/14, juris Rn. 27; OVG Berlin-Brandenburg,
Beschl. v.29.08.2012–OVG6S34.12, jurisRn.3.
11 BT-Drs.18/6392,S.21.
12 OVG NRW, Beschl. v. 29.08.2005 – 12 B
1312/05, jurisRn.18.
13 BayerischerVGH,Beschl.v.23.09.2014–12CE
14.1833, juris Rn. 21; OLG München, Beschl. v.
15.03.2012–26UF308/12, jurisRn.9.

Fällen“ erlauben, stehen einer Röntgen-
untersuchung zur Altersbegutachtung
somit nicht entgegen. Zutreffend kommt
das OVG Bremen daher zu dem Ergeb-
nis, dass es sich bei dem Einsatz von
Röntgenstrahlung zur forensischen Al-
tersdiagnostik im Sinne des § 83 I Nr. 2
StrlSchG um einen durch Gesetz, also
durch § 42f SGB VIII, zugelassenen Fall
handelt.14

Manche Urteile stimmen der Rönt-
genuntersuchung zur Altersbegutach-
tung wiederum zu, ohne eine gesetzliche
Ermächtigungsgrundlage zu nennen.15
Einige Autoren der Kommentarliteratur
positionieren sich überhaupt nicht zur
Anwendung von Röntgenuntersuchun-
gen im Inobhutnahmeverfahren [7, 34,
39]. Unklar bleibt, ob sie sich noch in
der Meinungsbildung befinden oder es
nicht für nötig halten, der herrschen-
den Meinung in Rechtsprechung und
Literatur etwas hinzuzufügen.

In Rechtsprechung und juristischer
Fachliteratur wird außerdem die Mei-
nung vertreten, dass der individualschüt-
zende Charakter der Strahlenschutzvor-
schriften den Rückgriff auf eine gesetz-
liche Ermächtigungsgrundlage nicht er-
fordere, soweit der jungeGeflohenewirk-
sam in die radiologische Untersuchung
einwillige. Begründet wird dies mit der
Disponibilität des Grundrechts auf kör-
perliche Unversehrtheit aus Art. 2 I GG,
überwelches der Betroffene frei verfügen
könne [17].16

AGFAD-Empfehlungen als aktu-
eller Stand wissenschaftlicher
Erkenntnis

DieRechtsprechungerkenntdieEmpfeh-
lungen der AGFAD als aktuellen Stand

14 OVG Bremen, Beschl. v. 04.06.2018 – 1 B
82/18, jurisRn.22.
15 OVG Lüneburg, Beschl. v. 22.03.2017 – 4ME
83/17, juris Rn. 3; Bayerischer VGH, Beschl. v.
13.12.2016 – 12 CE 16.2333, juris Rn. 34; VG
Aachen, Beschl. v. 22.04.2015 –5L 15/15.A, juris
Rn.38.
16 ebd.

wissenschaftlicher Erkenntnis an.17 Das
OVG Bremen betont, dass Sachverstän-
dige in ihrer Eigenschaft als Gutachter
ihre Methoden an wissenschaftlich aner-
kannten Standards orientieren müssen.18
Ein solcher wissenschaftlicher Standard
sei zu bejahen, wenn bei der Mehrheit
der Sachverständigen Einigkeit über die
anzuwendendeMethodikherrscht.19 Das
OVG Bremen sieht in der AGFAD dieje-
nigen Wissenschaftler vereinigt, die die
meiste Expertise zur forensischenAlters-
diagnostik besitzen.20 Der aktuelle Stand
wissenschaftlicher Erkenntnis liege da-
her in den Empfehlungen der AGFAD
begründet.21 Auch das VG Minden folgt
in einem asylrechtlichen Urteil den von
der AGFAD entwickelten Grundsätzen
und nimmt wörtlich auf sie Bezug.22 In
vielen weiteren Entscheidungen findet
die AGFAD zwar keine ausdrückliche
Erwähnung, trotzdem orientieren sich
die Gerichte an ihren Empfehlungen. So
sehen das OVG Lüneburg, der bayeri-
sche VGH, das OLG Karlsruhe, das VG
München und das VG Aachen in der
Kombination aus körperlicher Untersu-
chung, radiologischerUntersuchung von
Hand, Kiefer und ggf. der Schlüsselbeine
eine wissenschaftlich bewährte Metho-
de zur Altersbegutachtung von unbeglei-

17 OVG Bremen, Beschl. v. 21.05.2019 – 1 B
86/19, juris Rn. 5, 8; OVG Bremen, Beschl. v.
04.06.2018 – 1 B 82/18, juris Rn. 25; VG Bremen,
Beschl. v.23.01.2019–3V2528/18,BeckRS2019,
9599Rn.12.
18 OVG Bremen, Beschl. v. 04.06.2018 – 1 B
82/18, jurisRn.24.
19 ebd.
20 OVG Bremen, Beschl. v. 04.06.2018 – 1 B
82/18, jurisRn.25.
21 OVG Bremen, Beschl. v. 21.05.2019 – 1 B
86/19, juris Rn. 5, 8; OVG Bremen, Beschl. v.
04.06.2018 – 1 B 82/18, juris Rn. 25; VG Bremen,
Beschl. v.23.01.2019–3V2528/18,BeckRS2019,
9599Rn.12.
22 VG Minden, Beschl. v. 13.06.2017 – 10K
240/15.A, jurisRn.69.
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teten minderjährigen Ausländern.23 Zu-
letzt befand das OLG Hamm in seinem
Beschluss vom 23.10.2018 eine Zusam-
menschau von Befunden aus körperli-
cher Untersuchung sowie aus Röntgen-
untersuchungen des Gebisses, der linken
Hand und der Schlüsselbeine für ausrei-
chend valide.24

Auch in den juristischen Kommen-
tierungen zu § 42f SGB VIII werden die
Empfehlungen der AGFAD als aktuel-
ler Stand medizinischer Erkenntnis an-
gesehen [17, 38]. Kepert und Dexheimer
nennen die AGFAD zwar nicht nament-
lich, legen einem verwertbaren Alters-
gutachten jedoch eine Kombination aus
körperlicher und zahnärztlicher Unter-
suchung sowie Röntgenuntersuchungen
vonHandund Schlüsselbeinen zugrunde
[15].

Demgegenüber nehmen Gerichte in
der Regel eine ablehnende Haltung ge-
genüber Altersgutachten ein, die nicht
den AGFAD-Empfehlungen folgen oder
zumindest nicht auf allen von der AG-
FAD empfohlenen Methoden basieren.
Bereits 2014, also vor Inkrafttreten des
§ 42f SGB VIII, hielt das OVG NRW
die Stellungnahme eines Kinder- und
Jugendpsychologen zum Alter des Be-
troffenen für ungenügend.25 Das AG
Bielefeld wies 2016 eine kinderärztliche
Alterseinschätzung auf der Grundla-
ge einer Auseinandersetzung mit der
Herkunfts- und Fluchtgeschichte sowie
der Familienanamnese des Betroffenen
als „unergiebig“, ohne „verwertbares
Gutachtensergebnis“ und damit als „un-
brauchbar“ zurück. Demgegenüber sah
das Gericht in der gerichtsmedizini-
schenAltersschätzung entsprechend den
AGFAD-Empfehlungen eine geeignete

23 BayerischerVGH,Beschl.v.05.04.2017–12BV
17.185, juris Rn. 41; OVG Lüneburg, Beschl. v.
22.03.2017 – 4ME 83/17, juris Rn. 3; Bayerischer
VGH, Beschl. v. 13.12.2016 – 12 CE 16.2333, juris
Rn. 40; Bayerischer VGH, Beschl. v. 16.08.2016–
12CS16.1550, jurisRn.26;OLGKarlsruhe,Beschl.
v. 26.08.2015 – 18 UF 92/15, juris Rn. 34; VG
München,Beschl.v.07.01.2016–M18E15.3106,
juris Rn. 31; VG Aachen, Beschl. v. 22.04.2015 –
5L15/15.A, jurisRn.38.
24 OLG Hamm, Beschl. v. 23.10.2018- II-9 UF
104/18,9UF104/18, jurisRn.36.
25 OVGNRW,Beschl.v.10.07.2014–12B607/14,
jurisRn.20.

Methode, das Alter des Betroffenen zu
beurteilen.26 Für das VG Berlin stellte
die ärztliche Stellungnahme zur Aus-
prägung sekundärer Geschlechtsmerk-
male und zu im Gespräch gewonnenen
Informationen ebenfalls kein valides
Altersgutachten dar.27 In einem vor
dem OVG Bremen verhandelten Fall
basierte das Altersgutachten lediglich
auf einer Panoramaschichtaufnahme
des Kiefers des Betroffenen.28 Nach An-
sicht des OVG Bremen begnügt sich
das Gutachten mit einem geringeren
Wahrscheinlichkeitsmaßstab, sodass das
Alter des senegalesischenAntragsstellers
nur mit geringerer Wahrscheinlichkeit
einzugrenzen sei.29 Das Gericht müsse
sich indes nicht mit einem geringeren
Wahrscheinlichkeitsmaßstab zufrieden
geben, wenn eine zuverlässige Altersdia-
gnostik durch Anwendung der AGFAD-
Methoden möglich ist.30 Die Auflistung
der vorangegangenen Beispiele zeigt,
dass die Empfehlungen der AGFAD
zur Altersbegutachtung in Rechtspre-
chung und Literatur breite Zustimmung
erfahren.

ZEKO-Stellungnahme in der
juristischen Debatte

In ihrer Stellungnahme zur medizini-
schen Altersschätzung bei unbegleiteten
jungen Flüchtlingen vertritt die ZEKO
die Auffassung, dass die von der AGFAD
empfohlenen Methoden nicht geeignet
seien, ein Alter über oder unter den
juristisch relevanten Altersgrenzen von
14, 16 und 18 Jahren hinreichend zu-
verlässig zu ermitteln [41]. Denn ein
reifes Handskelett sei bereits bei 15-Jäh-
rigen zu beobachten. Außerdem komme
das Endstadium der Weisheitszahnmi-
neralisation schon in einem Alter von
16 Jahren vor. Umgekehrt könne ein

26 AG Bielefeld, Beschl. v. 15.07.2016 – 34F
1325/15.
27 VG Berlin, Beschl. v. 19.04.2016 – 18L 81.16,
jurisRn.7.
28 OVG Bremen, Beschl. v. 04.06.2018 – 1 B
82/18, jurisRn.6.
29 OVG Bremen, Beschl. v. 04.06.2018 – 1 B
82/18, jurisRn.29.
30 OVG Bremen, Beschl. v. 04.06.2018 – 1 B
82/18, jurisRn.30.

immatures Handskelett noch bei 20-Jäh-
rigen vorliegen, ebenso wie immature
Zahnreifestadien. Unter Bezugnahme
auf eine Studie von Bassed et al. [2] sieht
die ZEKO auch die Stadien der Schlüs-
selbeinverknöcherung als zu unsicher
an. So seien reifere Stadien der Schlüs-
selbeinverknöcherung (3c, 4, 5) schon
bei unter 18-Jährigen üblich.31 Gerade
weil die von der AGFAD empfohlenen
Untersuchungsmethoden gesundheits-
gefährdende Röntgenstrahlung inklu-
dieren, müssen sie, laut ZEKO, beson-
ders gehobene Ansprüche hinsichtlich
Zuverlässigkeit und Geeignetheit er-
füllen. Nach Ansicht der ZEKO sind
Geeignetheit und Zuverlässigkeit der
Methoden jedoch nicht gegeben, sodass
die Verhältnismäßigkeit medizinischer
Untersuchungen zurAltersbegutachtung
abzulehnen sei.

Des Weiteren hält die ZEKO medizi-
nische Untersuchungen zum Zweck der
forensischen Altersdiagnostik für einen
Eingriff in die physische und psychi-
sche Unversehrtheit der unbegleiteten
minderjährigen Ausländer. Sie zweifelt
zudem das Vorliegen einer gesetzlichen
Ermächtigungsgrundlage für Röntgen-
untersuchungen an und bejaht einen
Grundrechtseingriff in das Recht auf
Leben und körperliche Unversehrtheit
sowie unter bestimmten Umständen in
die Menschenwürde und das allgemeine
Persönlichkeitsrecht.

Im Ergebnis befürwortet die ZEKO
deshalb medizinische Untersuchungen
zum Zweck der Altersbegutachtung von
unbegleiteten minderjährigen Auslän-
dern nur in Ausnahmefällen, z.B. auf
Antrag des Ausländers oder bei dringen-
dem Verdacht auf Täuschung. Grund-
sätzlich sei auf eine sozialpädagogische
Altersbegutachtung der jungen Zuwan-
derer abzustellen. Sollten medizinische
Methoden zur Altersdiagnostik jedoch
nötig sein, so wird auf die AGFAD-
Empfehlungen für forensische Alters-
diagnostik außerhalb von Strafverfahren
verwiesen. Diese beinhalten keine Rönt-
genuntersuchungen.

31 Eswurde bereits darauf hingewiesen, dass in
der Studie von Bassed et al. [2] das Stadium 3c
garnichtuntersuchtwurde [30].
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Übersichten

Sowohl die Rechtsprechung als auch
die juristische Fachliteratur haben sich
mit den Argumenten der ZEKO aus-
einandergesetzt.32 Das OVG Bremen ur-
teilte inseinemBeschlussvom04.06.2018,
dass die vonderZEKOhervorgebrachten
medizinisch-wissenschaftlichen Beden-
ken gegen die AGFAD-Empfehlungen
nur Nebenaspekte in einer schwerpunkt-
mäßig ethisch-rechtlichen Auseinander-
setzungmit demThemader forensischen
Altersdiagnostik seien.33 Die DGRM [6]
sei der Kritik der ZEKO außerdem im
Einzelnen entgegengetreten. Eine wei-
tere Vertiefung der Debatte hielt das
Gericht deshalb für entbehrlich.

Das OVG Bremen sowie das VG
Minden beschäftigen sich in aktuel-
len Entscheidungen eingehender mit
den Bedenken der ZEKO zu Geeignet-
heit und Zuverlässigkeit medizinischer
Untersuchungsmethoden zur Altersdia-
gnostik. In der Anwendung des Min-
destalterkonzepts sieht das VG Minden
die Bedenken der ZEKO hinsichtlich
der Schwankungsbreiten medizinischer
Untersuchungen zerstreut.34 Die von
der ZEKO angeführte Studie von Bas-
sed et al. [2], wonach auch 17-Jährige
ein Stadium 4 oder 5 der Schlüssel-
beinverknöcherung nach Kellinghaus
aufweisen können, halten die Gerichte
für nichtbeachtenswert.35 So komme die
Studie von Bassed et al. als einzige von
über 40 Studien mit mehr als 15.000
Probanden zu solchen Ergebnissen.36
Das OVG Bremen macht des Weite-
ren auf eine Metaanalyse von Hermetet
et al. [13] aufmerksam, in welcher mit
einer Ausnahme die Volljährigkeit von
Probanden mit den Stadien 3c, 4 und 5

32 EineErörterungderethischenArgumenteder
ZEKO-Stellungnahme findet sich bei Schmeling
[29].
33 OVG Bremen, Beschl. v. 04.06.2018 – 1 B
82/18, jurisRn.27.
34 VG Minden, Beschl. v. 13.06.2017 – 10K
240/15.A, jurisRn.66–68.
35 OVGBremen,Beschl.v.21.05.2019–1B86/19,
juris Rn. 6; VG Minden, Beschl. v. 13.06.2017 –
10K240/15.A, jurisRn.83.
36 OVGBremen,Beschl.v.21.05.2019–1B86/19,
juris Rn. 8; VG Minden, Beschl. v. 13.06.2017 –
10K240/15.A, jurisRn.83.

der Schlüsselbeinossifikation zweifelsfrei
angenommen werden konnte.37

Die von der ZEKO geforderte Alters-
begutachtung von jungen Geflüchteten
durch sozialpädagogische Maßnahmen
ist schon deshalb abzulehnen, weil die
von Sozialarbeitern des Jugendamtes
durchgeführte qualifizierte Inaugen-
scheinnahme nicht zu belastbareren Er-
gebnissen gelangt als eine medizinische
Untersuchung [16]. Es muss im Gegen-
teil die Sorge bestehen, dass Jugendämter
viel öfter von der Volljährigkeit der von
ihnen begutachteten jungen Menschen
ausgehen, um ihrer eigenen Überlastung
entgegenzuwirken. Die medizinische
Untersuchung stellt die letzte Chance
für den jungen Menschen dar, seine
Minderjährigkeit zu beweisen, und darf
ihm deshalb nicht genommen werden.
Zudem liegt der von der ZEKO behaup-
teteGrundrechtseingriffnicht vor, damit
Blick auf die Disponibilität des Grund-
rechts auf körperliche Unversehrtheit
wirksam in eine Röntgenuntersuchung
eingewilligt werden kann und dies durch
§ 42f II SGB VIII gerade vorausgesetzt
wird.

Fazit

Dem Minderjährigenschutz kommt in
unserer Rechtsordnung über alle Rechts-
gebiete hinweg überragende Bedeutung
zu. Auch der Einsatz sämtlicher Metho-
den zurAltersdiagnostik jungerGeflohe-
ner muss diesem Anspruch gerecht wer-
den, wobei die Einhaltung des geltenden
Rechts selbstverständlichgeboten ist.Die
forensische Altersdiagnostik ist evidenz-
basiert und kann Volljährigkeit zweifels-
frei nachweisen. Dies gilt für die als Al-
ternativezur forensischenAltersdiagnos-
tikvorgeschlagenensozialpädagogischen
und psychologischenMethoden dagegen
nicht. Das Schicksal ausländischer Kin-
derund Jugendlicherkannunddarfnicht
vom Bauchgefühl oder der individuell
unterschiedlichen Berufserfahrung von
Pädagogen, Psychologen und Sozialar-
beiternabhängen.AlsRechtsstaat undals
Gesellschaft sind wir den jungen Men-
schen ein valides und wissenschaftlich

37 OVG Bremen, Beschl. v. 21.05.2019 – 1 B
86/19, jurisRn.8.

fundiertesVerfahrenzurAltersbegutach-
tung schuldig.

Der Paragraph 42f II S. 1 SGBVIII er-
öffnet ausdrücklich die Möglichkeit, „in
Zweifelsfällen“ ärztliche Untersuchun-
gen zur Altersbegutachtung durchzu-
führen. Dem Gesetzestext fehlt jedoch
die Konkretisierung, welche Untersu-
chungsmethoden genau erlaubt sind
und unter welchen Voraussetzungen
von einem solchen „Zweifelsfall“ auszu-
gehen ist. Daraus ergibt sich eine Reihe
von Problemen. So hängt die Durch-
führung der ärztlichen Untersuchung
von der Entscheidung der Jugendämter
ab. Jugendämter, die unter großem Kos-
tendruck stehen, sind möglicherweise
eher geneigt, Betroffene als volljährig
einzustufen, während Jugendämter, die
unter dem Druck der öffentlichen ethi-
schen Debatte gegen die forensische
Altersdiagnostik stehen, vielleicht eher
Minderjährigkeit annehmen. Weiterhin
kommt der Altersbegutachtung aus § 42f
SGB VIII keine rechtliche Bindungs-
kraft gegenüber anderen Behörden zu.
Stattdessen existiert ein Nebeneinander
verschiedener Altersangaben zur selben
Person bei unterschiedlichen Behörden.
Diese Probleme sorgen für Rechtsun-
sicherheit und bieten den Nährboden
für fremdenfeindliche Argumentatio-
nen. Der § 42f SGB VIII orientiert
sich allein am Alterskriterium, sodass
die forensische Altersdiagnostik keine
Rückschlüsse dahingehend zulässt, wie
hilfsbedürftig und damit vielleicht auch
schützenswert ein betroffener Mensch
ist. Hier ist es Aufgabe des Gesetzge-
bers, weitere Hilfen für junge Volljährige
einzuführen, sofern diese bislang fehlen.

Auch die nichtsachgerechte Kritik
von Gegnern der forensischen Alters-
diagnostik sorgt für Unsicherheit, nicht
zuletzt bei den altersdiagnostisch tätigen
Gutachtern. Auffällig ist, dass der Kritik
häufig ein Mangel an Kenntnis über
die Untersuchungsmethoden zugrunde
liegt. Der von der ZEKO vertretenen
Auffassung, dass die von der AGFAD
empfohlenen Methoden nicht geeignet
seien, Volljährigkeit hinreichend zu-
verlässig nachzuweisen, wurde von der
Rechtsprechung entgegengetreten. In
mittlerweile zahlreichen vorliegenden
Beschlüssen werden die medizinischen
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Untersuchungen unter Einschluss von
Röntgenverfahren nach den Empfehlun-
gen der AGFAD zur Altersdiagnostik
unbegleiteter minderjähriger Auslän-
der als rechtlich zulässige, valide und
zumutbare Methode anerkannt.
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